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Eintriteude Bemerkungen
Zu Frage 6. Ursachen der Mehr- oder Minder-Einfuhr.
Hinsichtlichdes Reises ist bei eingetretenerErmåßigungund

bezüglichWegfall des Zolles die Einfuhr gestiegen.
Hinsichtlichdes Zuckers ist eine mit der vermehrten inlåndi-

schen Produkzion durch ZuckerfabrikenSchritt haltende Minderun-
fuhr zu bemerken gewesen.

»

Dagegen trat wieder eine den inlåndischenFabriken sehr nach-
thetkkgeVermehrungder Einfuhr holländischenZuckers ein seit dem
Abschlussedes Vertrags mit Holland, welches, obwol der Vertrag
Neui-Rothckkk (LUMPM)gerichtet, statt deren raffinirte Zucker ein-

fuhrte.

Seit dem Wegfall jenes Vertrags ist die inlåndischeZucker-
feebklkazlongegen die Einfuhr wieder im Steigen.

Die KAffee-Einfuhr war vor dem AnschlusseSachsens an-
dm Zollverband weit bedeutender als nachher wegen des damaligen
lsketzzhandels«mi·tBöhmen,indem die sächsischeZollsteuer niedriger« « Vstfkkflchlschewar und so jenen Grenzhandelveranlaßte. In

UZMMZett,1st.iedvchdie Kaffee-Einfuhrnach Sachsen wieder ge-
stJSSEMThMS Wegen der in Folge der zugenommenen innern Be-

krvfloklexxlttllgzlekxsjhbkåxiukvnszmzivn,theils wegen der in Oesterreich
e g- t a

·

-

minderung des Kasser selbst.
Uch wegen der eingetretenen Werth

Was den JTABAFMkmgh sv ist die Einfuhr von Rohtabaken
sehr gewachsenM Folge dkk PUthdie Zollgesetzgebungherbeigeführ-
kenhohernBesteuerung auslandtscherTabaksfabrikate; in demsel-

Verhaltnisseist aber auch die Einsichtder Tabaksfabrikatege-a en

als diese Fabrikazion im Julemde gestiegenist.

seiThran ist ein Wechselnachweislichnicht wahrzunehmen.
arbehölzer und Farbewaaren heben sUk

«

-zessiv bedeu-tend zugenommen mit dem Steigen der Industrie.

Wir benutzenum

Häute und Felle; ihre Einfuhr scheintnicht gestiegenzu sein,
wenigstensist eine Mehrung der hiesigenGerbereien nicht eingetreten.

Hinsichtlichder Weine ist in Folge der durch den Zollanschluß
erhöhtenSteuer eine Mindereinfuhr eingetreten.

Zu Frage 8. Für den Kolonialhandel wichtigste Plätze.
Köln, Mannheim, Frankfurt a. M» hannoverisch Minden,

Würzburg,Gotha, Gera, Altenburg, Halle, Magdeburg, Braun-

schweig, Berlin, Potsdacn, Breslau, Gottbus, Dresden, Meißen,
Prag, Wien, Lintz, Bolzen.

Zu bemerken ist, daß bei der nicht unbedeutenden Zahl von

Städte-Uim der Elbe doch Magdeburg von den Elbstädtenden bei
Weitem bedeutendsten Elbhandel hat. Dies ist namentlich Folge
der dieser Stadt, welche sich ohuevies günstigerLage und billiger
Aussuhrwege zu erfreuen hat, noch überdies zugestanden gewesenen
Elbzollerrnåßigung.Mit der hierdurch gegebenen Möglichkeitbilli-

gerer Preisstellung zog Magdeburg dieeWaarenabnehmerdes Hin-
terlandes zum Nachtheile anderer Elbstadte an sich.

Zu Frage 10. Frachtfåtze.
Von Hamburg nach Dresden war die Wasserfrachtim Jahre

1830 12z ngk. »n. 1 Thu. — ——-Eibz«oic,im thke 1847 10 Sgr.
erkl. 8-;—Sgr. Elbon pr. Zir. bei Norm·al-Wasserstand.Lestgedachte
Elbzollminderung beruht auf periodischem Erlaß durch Staatsver-

trågennd auf theilweiser Rückvergütung(widerrufliche)SeitenSach-
sens. Die jetzigen Staatsverträgegeben jedoch keine sichere Ge-
währ für die Zukunft. ,

·

Die Kosten anderer Transportwege können vonhier aus we-

niger beurtheilt werden-, indessen sind nach All-gemeinerWahrneh-
mung die Frachten überhauptgefallen, namentlich Wegen der Kon-

kurrenz der Cisenbahnen.

so lieber die Gestattung zur Aufnahme der folgenden Beantwortung des ehrenwerthenDresdner Handelsstandes,
W)

als sie em lebendigesZeugnis von ver ächt deutschen gewerbfreundlichen Gesinnungdesselben gibt. — Leider kennen wie ein Gleichesnoch Uschtvon Leipzig berichten.
Die Red.
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Für Dresden war und ist die Richtung des Handels von

Norden nach Süden und Osten.
Früherwaren die Transportmittel hauptsächlichFuhrwerk und

Schifffahrtzjetzt Eisenbahn und Schiffsahrt.

Zu Frage 12. Tarifentwurf.

Für einen allgemeinen deutschenZolltarifmögenfolgendePunkte
maaßgebendsein.

Als Prinzip müssenfür den Tarif Wohlfahrtszölle gel-
ten mit verhältnißmäßigwenigen Finanzzöllen auf Gegenstände
des Luxusverbrauchs und auf Belastung der ausländischen Fa-
brikate berechnet.

-

Beibehaltung des zeitherigenZollvereinstarifs in seiner Oekonomie
und seinen Grundzügen,vielleichtnoch mit einiger Bereinfachungdes-
selben und der Zollregie, auch mit stärkererund zeitgemäßerEntwickel-
ung der in demselben ursprünglichausgedrücktgewesenenGrundsätzi.

Wiederherstellung oder Annäherungdes ursprünglichenVer-

hältnissesder Vergleichung vom Werthbetrage des Zollobjekts mit

dem Gelde des Zolls, so daß die Werthe der. Waaren, wie diese
sich jetzt zeigen, nach der allgemeinenEntwerthung der Waaren sich
doch wieder annäherndso verhalten zu den Zollsätzenals wie früher.

Bei Manufakturwaaren solch-eZölle,welche geeignetsind, dem

Auslande immer weniger, dem Inlande immer mehr Arbeitsverdienst

zuzuführen.
Ja, man würde selbstWerthzöllennicht entgegen fein, wenn

Mittel gefundenwürden,daß deren praktischeAusführungnicht zu

großenSchwierigkeitenunterliege.
- MöglichsteBerücksichtigungsolcherinländischenGewerbszweige,

welche jetzt der ausländischenHalbfabrikate nicht entbehren können,
um dieselben auch in der Uebergangsperiodezu halten, doch ohne-
das Hauptprinzip: selbstständigedeutscheJndustriekrast zu erzeugen
— zu gefährden.

Bestrebung gleiche Verhältnissezu gewährenals wie die sind,
unter denen wetteiferndir ausländischerbevorzugter Gewerbfleißarbeitet.

Wegfall oder größtmöglichsteErmäsßigungder Zölle auf ein-

fache Lebensmittel Solche Beachtung der Luxuslebensmittel (Zucker
u. s. w.), deren Stellung als Finanzzölleanerkannt wird, um ihren
Verbrauch und Einsuhr, daher deren Handelsvertrieb und die Aus-

fuhr der Tauschobjekte dafür, somit auch die Zolleinnahme daraus

zu vermehren. Zollfreiheit auf alle dem Handelsgebietefehlende,dem

Gewerbfleißeaber unentbehrliche Rohstoffe des Anstandes, welche
nöthigsind, um mit dem Auslande in der Verarbeitungzu wetteifern.
(Baumwolle, Rohseide;Farbestoffe,Urprodukte.)

System der Rückvergütung der Einfuhrzölleauf hochver-
steuerte Rohstoffe,als Zucker, Gewürzeec. unter Steuerkontrole und

Denaturalisazion derselben, so weit sie zur weitern Verarbeitung im

Jnlande dienen, in solcherMaaße, um die Konkurrenz des Aus-

landes, wo solche Zölle nicht bestehen, oder zurückvergütetwerden,
wie z. B. in England, Aushalten zu können. Es wird hier der

Verarbeitung jener Stoffe zUt Zuckerfäure,zu ätherischenOelen ge-

dacht. Ebenso stellt sich allgemeineRückvergütungder Branntwein-

steuer auf Spiritus zum Gewerbsbedarfe als erforderlich dar.v

Demnach werden, übergehendauf die einzelnen Sätze für
einen allgemeinen deutschen Zolltariß in Voraussetzung eines einigen
deutschen Zoll- und Handelsgebiets, unter Zugrundelegungdes Ber-

eins-Zvlltariss für sdie Jahre 1846——1848 folgende
Satze in Vorschlaggebracht, wobei zu bemerken, daß diejenigen
Sälåe des Vereins-Zolltarifs,deren Veränderunghier nicht ausge-
drücktworden, für beizubehalten zu erachten sind und daß die dabei

gebrauchten Nummern die des Vereins-Zolltarifs sind. He)
No. 2 unter b) Baumwollengarn, und zwar unter l

und 2, anstatt 2 Und lesp. 3 Thie. eine Erhöhungauf 5 Thlr.
pr. Ztr. mit Rückvekgütlmgbei der Ausfuhr des Gewerbes in sol-
cher Höhe, als die Zolleinnahmedes vorhergegangenenJahres die

Anleitung für die Ausfuhkbmchllmggibt; unter o) zwar für
Beibehaltungdes zeitherigenSatzes im Durchschnitt, jedoch unter

zweckmäßigerVertheilung desselben-resp. Ermäßigungund Erhöhung

II Wir erstreben unsere Leser, den neuesten Zollvereinstarif zur Hand
zu nehmen, den wir hier nicht besonders mochten abdrucken lassen.

D. R.

ad vglorem,auf die in dieser AbtheilungAufgeführtenArtikel,da-
fern uberhaupt auf Werthzölleeingegangen werden sollte.
»No:5 unter h) Farbehölzer in Blöcken das zeitherige

Verhaltmßabergemahlen oder geraspelt (mit Ausnahmeder

OkUekzllkVMDie lediglich im verkleinerten Zustande im Handel eri-
stlkk)-ist der Satz von 5 Sgr. auf l Thlr. zu erhöhen.

.

g h Nä.ägtäntörFckztläkiäixrkilwåsseqnatürlichessoll frei ein-
eenz agee m i e un li en beid

«

von H Ngr. es verbleiben.
ch em fruhem Sage

No. 5 unter q) Terpentin ec. soll wies
anstatt 10 Ngr. mit 5 Ngr. besteuert werden.

garze um« D also

No. 6. Eisen und Stahl.
a) Füreden Zoll des Eisens ist eine Staffel festzusetzenund an-

zukundigen zum Zwecke der sukzessivenAusschließungdes frem-
den Eisens, teohnedie jetzige, auf den Jmport hingewiesene
Industriewahrend der Uebergangsperiodein ihrem Betriebe

zuestoren und in ihrem Bedarf zu schmälern.
b) Fur den Falleines Zollanschlussesmit Oesterreichwürde die

Steuer sur allen Stahl auf 3 Thlr. zu erhöhensein.
Dieselbe Erhöhungaus 3 Thlr. würde auf Eisenbahn-
schienen auszudehnen sein, sobald der inländischeBedarf
durch die inländischeFabrikaziongedecktwerden kann.

Die Unter O- d- O, k allfgesührtenübrigenEisen-Gegenstände
werden in ein der oben unter a) gedachten Staffel entsprechendesZoll-
betrags-Berhaltnißzu bringen sein.

No. 8. Flachs, Werg ec. werden unter Aufhebungdes zeic-
herigen Einfuhrzolls zu Auslegungeines Ausfahrzolls empfohlen.

No. 9. Getreide ec. sollen sowohlhinsichtlichdes Eingangs
als des Ausgangs insgesammt frei sein.

No. 10. Glas ic.

a) Erhöhungvon l Thlr. auf 2 Thlr.
b) inkl. Anmerkung, Erhöhungvon 3 und als-»E-Thlr. auf 5 Thlr.
c) Erhöhung auf 10 Thlr.»
ci) und e) Erhöhungder hier aufgeführtenverschiedenenZollsätze

auf das Doppelte.
No. ll. Häute, Felle ec. unter a) werden zur Erhöhung

des Aussuhrzolls (mit Ausnahme der Ziegenfelle)von l Thlr.
auf 4 Thlr., dagegen Ziegenfellezur· Erhöhungauf 8 Thlr. em-

pfohlen.
No. 12. Holz ec. unter

a) b) l. Z. als Rohprodukte frei ,— dagegen b) 3. mit Unter-

abtheilungen, Erhöhungauf die doppelten Satze-
e) Erhöhungvon 3 Thlr. auf 10 Thlr.
s) Desgl. von 10 auf 20 Thlr.
g) Desgl. auf 20 Thlr.
h) Gebrauchte grobe Böttcherwaare ist vom Zoll frei

zu lassen; dagegen die in der Anmerkungzu h) ausgeführten
Gegenständevon der allgemeinen Eingangsabgabe aus das

Doppelte derselben zu erhöhen.
No. 14. Instrumente ec. Erhöhungvon 6 auf 20 Thlr.
No. 16. Kalk ec. frei einzulassen.
No. IS. Kleider ec. Erhöhungvon 110 auf 200 Thit.
No. 20. Kurze Waaren er. ErhvhlmgVon 50 Thit. auf

100 Thu» jedoch hinsichtlich der hierunter begriffemnkünstlichen
Blumen Erhöhungauf Wie No. c.

No. 21. Leder, Lederwaaren er. unter

a) Erhöhung von 6 Thlr. auf 12 Thie.
h) Desgl. - - 20

o) Desgl. - 10 - - 20 -
«

d) Desgl- - 22 - - 50 -
«

No. 22. Leinengarn ec. Leinengarn glelch dem Baum-
wollengarn unter

· e

a) rohes Garn, rhöhungauf 5 ThaleremitRuckzollauf das
verarbeiten ausz«ndischeund Prarnie surverarbeitetes,davon

nicht zu unters eidendes, inländischlsm solcherHöhe,als die

Einnahme des vorhergegangenen Jahres die Anleitung für
die Ausfuhrbeachtung gibt—»

h) Gebuichus auf 8 Tblh gefatbtes auf 10 This-.
o) Zwirn aus 10 Thlks

d) Graue Packleinwander. aus 5 Thit«
e) Rohr Leinwand er. auf 5 Thie.
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Wegfallder hier gemachtenAusnahme und freie Einfuhr für-
den Fall der Zollvereinigung der in der Ausnahme gedachten Staaten.

k) Erhöhungvon ll Thlr. aus 50 Thit.
g) Desgl. von 22 Thit. auf 50 Thit.
h) Desgl. von 55 Thlr. aus 200 Thlr.

No. 23s Lichte ec. Erhöhungvon 4 Thlr. aus 8 Thlr.
NO- 24s Lumpen tr. Der Ausgangson ist Von 3 Thlr.

»auf 5 Thit- zu erhöhen.
No- 2 Material-, Spezerei- und Konditorei-

evaaren ec, Unter
-

a) Bier er. von ZF Thlr. auf 5 Thit. zu erhöhen.
b) und f) Branntwein er» Wein.

Von den hier ausgeführtenAriikeln werden die in F las ch en

als Gegenstandeiner Luxus-Konsumzion, jedoch unter Berücksich-
tigung des Mehrgewichts,zur Zollerhöhungempfohlen·

«

as aber denjenigen Branntwein anbetrifft, der im Inlande
Sifikkkgtworden und der inlcindischenBranntweinsteuer unterlegen
Yak- lo wird grundsätzlichfestzuhalten sein, daß derjenigeSpiritus-
welcher nicht zu Branntwein-Bestimmung, sondern zur Gewerbs-

Verarbeitunggelangt, von der Steuer allgemein nicht betroffenwerde,
da lJier der Zweck des Genusses aufhört,eine bloßeSpititussteuer
aber nicht zu konstituiren ist. — Unter

s) h) Butter ec» Fleisch ec. Die hier ausgeführtenKon-

«

sumtibilien sollen frei, und die unter

I) Früchte tr» er) nur der allgemeinen Eingangsabgabeun-

terworfen sein. — Von den unter O ausgeführtensollen Konn-

then, Man-dein,Datteln, Pfirsichkerneund Rosinen der zeitheri- ·-

gen Eingangsabgabevon 4 Thit. unterworfen bleiben,dagegenFei-
gen- Knstnnien,Lorbeerblåtter,Pommeranzen, Pommeranzen-
schnakm-Zitronenschaalennur der allgemeinenEingangsabgabe
unterworfen werden.

ät) Von den hier ausgeführtenGewürzensollen Sternanis
und Kubeben, welche überhauptals Gewürzenicht, son-
dern mehr als Medikarnesnte zu betrachten sind, so wie Gal-
gant nur der allgemeinen Eingangsabgabe, Jngber, Pfef-
fer, Piement der zeitherigen von sz Thlr., die übrigen
aber einer Erhöhung aus 20 Thlr. unterworfen werden.

spl)Hüringe, als ein Bedürfnißder armen Bevölkerung,sollen
frei sein, werden jedochfürden Fall des GelingensdeutscherHö-
rings-Fischerei,zur Verzollungder fremdlåndischenempfohlen.

rn) Roher Kaffee, ingleichenKakao wird zu einer Steuer-

ermåßigungaus 4 Thlr. pr. Ztr. empfohlen, jedoch nur

solchenLändern gegenüber,mit welchen Deutschland günstige
Vertrage zum Absatz seiner Produkte abschließt.Uebrigens
stehtzU erwarten, daß die gesteigerteKonsumzion die Zoll-
Mnahme nicht wesentlichbeeinträchtigenwird.

n) Gebrannter Kassee ec» Erhöhungans 20 Thlr.
0) Kase soll frei sein.
p) Konfituren ec» Erhöhungvon ll Thit. auf 20 ThlL
k) Muscheln ec» Erhöhungvon 4 Thlr. auf 10 Thlr.
s) Reis (als nöthigesLebensmittel)in der Hülfe soll frei,

geschcilt aber nur mit 20 Ngr. pr. Ztr. zu versteuern sein,
,

nn bemerkthierbei, daß die Zollvereinderungnur begünstigten
,TMPvrtirenden Lecinderngegenüber,welchedeutscheProdukte neh-
men« Sekten Woge- und glaubt erwarten zu können,daß die

VermehkkeKVUsUkpzionden früherenSteuerertrag geben werde.
t) Salz link steten Produkzion, zur freien Einfuhr und

zum freien Handel empfohlen»
u) Symp- Herabsetzungauf 2 This-.
V) Tnbnk UMer l- Dir bikkhekigeZollsatz nur solchen Ländern
gegenübermit WelchenDeutschlandin günstigeHandelsverbin-
DUUAMtritt- biliUbchalkeWdagegenandern Ländern gegenüber
von bz Thaler auf -10 Thaler- so wie die unter 2 er undei
aufiieführtenTabaksfabrikate von ll und 15 Thlr. auf 16

w) End20 Thlr. —- Zu unterf
·

Rhei-Ekhöhungauf 20——24 THATJedochunter erleichter-
Zollkegtefür den TransithandeL

X) Zsuckerwird zu Disserenzialzöllenund rücksichtlichder Zoll-
sakäeanstatt der im Zollvereinstgriseunter No. 25 in der
Nota zu u und x auf

2

. gesuhrten drei Klassen(a. b. c.) zur
Vekelnfnchungderen nur zwei empfohlen,nämlich

l. Rohzuck er zum Bedarf inlöndischerSiedereien
(im Tarise unter o)
2. Rasfinirter Zucker (im Tarise unter a) also mit

IWegfallder mittleren unter b im Tarife.
Es wird aber fürRohzucker (im Tarife unter x Anmerkung

unter l« c) aus in FolgeVertrags begünstigterStaaten ein Zoll von

6 Thlr. per Ztr. vorgeschlagen,dagegen für die fremden raffinirten
Zucker(im Tarise unter l a) der zeitherigeZvllsnb von 10Thlr. per Zir.
jedochnur begünstigtenStaatengegenüberauch diesenZollsahzu erhöhen.

No. 27. Papier- und Pappwaaren unter

a) Erhöhungvon l Thlr. auf 2"Thlr.
b) Geleimtes, ungeleimtes, feines Papier, Erhöhungvon5Thlr.

aus 8 Thie» iithographirtes ec. Papier, Malerpappe,Erhöhung
auf 20 Thit.

c) Erhöhungvon 10 Thit. aus 20 Thlr. und hinsichtlichder

beigefügtenAnmerkung auf 2 Thlr.
d) Erhöhungauf 20 Thit.
e) Desgl. - 50 -

No. 29. Schießpulver, Erhöhungvon 2 Thlr, auf6 Thit.
No. 30. Seide und Seidenwaaren unter

a) No. l. Herabsetzungvon 8 Thlr. aus 5 Thlr.
a) - 2. Erhöhungvon 11 Thlt auf 15 Thlr.
b) Erhöhungvon 110 aus 200 Thlr.
o) Erhöhungvon 55 Thit. aus 100 Thlr.

No. 31. Seife unter

a) Erhöhungvon 1 Thlr. auf 2 Thlr.
c) Desgl. - 10 - - 30 -

No. 32. S pielk a rten, Erhöhungvon 10 Thlr. aus 30 Thie.
No., 33. Steine. Indem lithographischeSteine zu

einem mäßigenAussuhrzoll empfohlenwerden, wird unter a) be-

vorwortet, daß die hier aufgesuhrten Natursteine von einem

Zolle frei, die übrigenaber in dem Zollsatzebleiben mögen.
No. 35. Stroh-, Rohr und Bastwaaren unter

b) Ueber dieses Arbeitsmaterial (Halbsabrikate) haben sich die

hiesigen befragten Strohwaarensabrikanten wegen einer Er-

höhung und welcher? nicht vereinigen können. Gewichtige
Stimmen haben sich zwar für eine dergestaltige Erhöhungaus-

gesprochen, um eine selbstständigeeigene Produkziondieses
jetzt theilweise Vom Auslande eingesührtenHalbfabrikats zu
gewinnen, andere, besonders kleinere Fabrikanten aber haben
durch eine Erhöhungeine Vertheuerungihres Arbeitsmaterials
und dadurch Benachtheiligung ihres Verdienstes befürchtet.Es
wird daher diese Posizion zur anderweiten Erwägung,keines-

weges aber zu einer Ermåßigungdes Zolls empfohlen-
c) Erhöhungvon 50 Thlr. auf 250 Thlr.

No. 36. Talg und Stearin. Talg wird zur allgemeinen
Eingangsabgabe,dagegen Stearin zur Beibehaltung des zeitherigen
Zollsatzes empfohlen.

No. 38. Töpferthon und Töpferwaaren unter

c) Erhöhungaus 8 Thlr.
d) - -

e) Desgl. - 15 -

g) Desgl. - 15 -

No. 39. Vieh. Die Einfuhr der hier ausgeführtenThiere
mit Ausnahme der unter a) sollefrei sein und möchtendie ange-

setztenEingangszöllezu Aussnhrzollen gemacht werden.

No. 40. Wachsleinewand ec. unter

a) Erhöhungaus 5 Thlr.
b) Desgl. ,

- IZF -

No. 41. Wolle tr. unter

a) zur Erhöhungdes Aussuhrzolls auf 3 Thlr. empspthe
o) No. l. Erhöhungaus 100 Thlr.

Die in der Anmerkung2 ausgeführtenArtikel mitAusnahme des

einfachen und doublirten ungescirbtenWollengarn-welches auf 10 Fhlb
zu erhöhen,von der allgemeinenEingangsabgabenUf5 ThlkszU Ethhmo

No. 42. Zink ic. unter

b) Erhöhungauf 5 Thie.
O) - -

No. 413. Ziun ec. unter

a) Erhöhungaus 5 T"hlr. »

b) Desgl. - 15 -
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Endlich wird zu des Vereins-Zolltariss dritter Ab t h eilung
Freiheit von Durchsuhr-Zöllensowie zu dessen vierter Abthei-
tung Wegfall der Schifffahrtszöllebevorwortet:

Zu Frage 13. Werth- oder Gewichtszölle.

Wären WerthzöllefürManufakturwaaren ohne zu großeSchwie-
rigkeiten ausführbarfür diese, sonst für klassifizirteGewichtszölle
in festen Tarissätzeu,entsprechend den durchschnittlichenWerthen der-

verschiedenen Waarengattungen. —- Kolonialartikel sindsnur nach
dem Gewichte, nicht nach dem Werthe zu verzollen.-

Zu Frage 17. Differenzialzölle
Die nazionale und direkte Seeschissfahrt im Gegensatzezur

fremdländischenund zur Zwischenverkehrsschifffahrtist zu begünsti-
gen durch unterscheidende Auflagen in solcher Weise, damit dadurch
der Schissfahrtsbetrieb unserer Nazionalen und die Betheiligung
der deutschen Seehäfen am Welthandel gehoben und auf den höchst-
möglichstenGrad von Selbstftändigkeitund Achtbarkeit einer- und

Nutzbarkeit andererseits gebracht werde.

Daher wird die Begünstigungder deutschen Flagge empfoh-
len und in Betreff der Art aus die diesfallsige Erklärungder See-

städteBezug genommen.

Zu Frage 19. Handelsvertreige.
Zollbefreiung von Waaren empfiehlt man nach den der Ant-

wort zu Frage 12 vorausgeschicktenGrundsätzenfür Rohstoffe und

Lebensbedürfnisseso wie auch Zollermäßigungvon gewissenWaa-

ren (vergleichedie vorgeschlagenenTarissätze)allerdings solchen im-

portirenden Ländern gegenüber,mit welchen Deutschland zum Ab-

satz seiner Manufakte günstigeVerträgeabzuschließenvermag.

Zu Frage 20. Wiederausfuhr von Kolonialwaaren.

Spricht man sich gegen die Auslegung einer Abgabe bei der

Wiederausfuhr, aber auch gegen etwaige Begünstigungsolcher
Wiederausfuhr aus. Hierbei muß man sich gegen die Vertheuer-
Aug des Waarenhandels aussprechen, wie solche von den Seestäd-
ten z. B. Hamburg, Bremen, gegen die Kaufleute des Binnen-

iandes dadurch ausgeübtwird, daß sie bei ihnen lagern bleibende

Güter, welche letztere nicht sofort zu verwerthen vermögen,mit ei-

ner Lokalabgabe von z—z Proz. belegen, also fremden Handel
besteuern, und gegen Zollbegünstigungenbei Einsuhr in großen
Quantitäten muß man sich aussprechen. Nur hinsichtlich der

Weine hält man eine Ausnahme deshalb für gerechtfertigt, weil
der Weinhändleroft in die Lagekommt, von einzelnenIahrgängen
junge Weine, welche durch die hohe Steuer theuer werden, in be-

deutenden Quantitäten auf dem Lager zu halten, ehe er sie zum
Verkaufe bringen kann..

Einzelne Artikel betreffend.

Baumwolle ist von jeglicher Abgabe frei zu halten, und

ihr Verbrauch zu befördern,und wird in diesem Sinne Schutz und

Vermehrung der inländischenSpinnereien sowie der Abschlußvon

Verträgenmit den Staaten Amerika’s zu Förderungdes Absahes
deutscher Stuhlwaaren empfohlen

Zucker. Rücksichtlichdes Zuckerzollswerden zur Vereinfach-
nng anstatt der im Zollvereinstarife ausgeführtendrei Klassenderen
nur zwei, Rohzucker und raffinirte Zucker empfohlen, wie oben bei
der betreffenden Tarifposizion angegeben ist.
Für Rohzucker (im Tarif unter Nr. 25. x. Anmerkung

unter l. c.) aus in Folge Vertrags begünstigterStaaten wird

ein Zoll von 6 Thie. per Zer» aus nicht begünstigtenStaaten von

8 Thlr. pek Zir. vorgeschlagen, dagegen
für die fremden raffinirten Zucker (im Taris daselbstunter

"1. a.) den seitherigenZollsatzvon 10 Thie. per Ztr., jedoch nur

begünstigtenStaaten gegenüber,beizubehaltenempfohlen, nicht be-

günstigtenStaaten gegenüberaber auch dieser Zollsatz zu erhöhen.
Das Schutzverhaltnißder einheimischen Fabrikazion soll ein

solches sein, daß zwar dieeseFabrikazion als ein Gegenstandders
inländischenWohlfahrt gefordert-daher auch bei ungünstigenKoms
junkturen in ihrer Existenz Nicht gefährdetwerde, jedoch auch nicht
etwa blos zur Bereicherung der Fabrikanten und zum Nachtheil
dee tonsumikkndeu Publikums führe—

Durch die vorgeschlagenenZollsätzeund anzuordnende schärfere
Zoll-Controle, daß nicht etwa, wie geschehen, rassinirte Zucker,
welche in die Form roher Zucker künstlichgebracht worden, an der
Zollbegünstigungsür Rohzucker Theil nehmen, glaubt man die hei-
mische»Fabrikazionausreichend gewahrt.

In Sachsen fehlen überhauptnennenswerthe Zuckerfabriken,
Ther. Derselbe kann überhaupt,wenigstens zur Zeit als

Bedürfnißnicht angesehen werden.
.

«Kaffeenimmtallerdingswol die Stelle als Lebensbedürfniß
bei einem großen·Theile der sachsischenBevölkerungein, empfiehlt sich
nicht zu Qualitatsabweichungenfür den Tarif und hat man den Zoll-
satz von 4 Thlr. per Zir» jedoch nur begünstigtenimportirenden Län-
dern gegenüber,im Tarise unter Nr. 25. m. in Vorschlag gebracht.

Tabak. Tabak kann als ein Lebensbedürfnißnicht ange-
sehen werden und eignet sich wol zu Auslegungeines Finanz- und
dabei Differenzial-Zolls, weshalb die Sätze für einen neuen Tarif
bei Frage 12. unter-Nr.25. v. in Vorschlag gebracht werden.

Als Rohstoff fur Verarbeitungist Tabak nur in der Form un-

verarbeiteter Tabak-Blätter zu betrachten. Die Tabakfabrikazionim
Inlande ist gestiegenund beschäftigteine bedeutende Zahl Arbeiter.

Das fremde Rohmaterial ist freilich durch Landesproduktnicht
zu ersetzen, doch wird letzteres durch den Zoll auf fremden Tabak
ausreichend geschützt.

Die Förderungdes Tabakbaus ist empfehlenswerih.
Jn Sachsen besteht weder Tabakrnangel noch Tabakregie.

Die Tabakfabrikazion,an Konzessiongeknüpft,unterliegt nur der-

gewöhnlichenGewerbesteuer.
Dem zeitherigen Zustande in Sachsen gegenübermüßteman

sich ebensowol gegen eine Fabrikazionsakziseauf fremde Blätter
aussprechenals man gegen die Tabakregie zu erklären hat, daß
das finanzielleInteresse des Staats durch den Eingangszollauf
fremde Blatter ausreichend wahrgenommen werden kann, daher die
Tabaksregie entbehrlich ist.

Eine(jedoch wegen der Kultur-Kosten nur mäßigeAbgabe,könnte
von dcemim Jnlande erbauten Tabak auch wol ferner statt finden.

· nhran «Sowie man sich für den Schutz der deutschen
Fischerei ausspricht, wünschtman, daß der Thran der eigenen
deutscheneFischereivon einer Abgabe frei sei.

Haute und Felle. Die eigene Schlächtereiist im Ver-
gleiche zu dem Verbrauchedieses Rohmaterials gänzlichungenügend,
überdern werden rohe Scheins-, Lamm- und Ziegenfelleinsonderheit
die letzteren zu einem höhernAusfuhrzoll empfohlen.

Wein. Die eigene Produkzion ist in Sachsen nicht aus-
reichend, weder quantitativ noch qualitativ.

You französischenWeinen vorherrschendrothe, von andern
fremdlandischen(nicht deutschen) Weinen ist der Verbrauch unbe-
deutend. Von deutschen Weinen ist der Verbrauch niittlerer Rhein-
weine vorherrschend.

Die Haupteinfuhr fremder Weine nach Dresden geht über
Hamburg zu Wasser, und ist die Einfuhr feinerer französischer
Weine über Frankfurt a.M. nicht nennenswerth.

Die vergrößerteeigene Produkzion ist besonders in Betracht,«

daß die Preise sächsischerWeine seit dem AnschlusseSachsens an der

preußischenZollverband gestiegensind, nicht nur wünschenswerth,son-
dern auch bis auf eine Steigerung von 50 Proz, schkwohl «Ugfühkhak,
ohne dadurch Bodenlagen dem Ackerbau zu entziehen. Jedoch kann

durch die eigene Produkzion dem Bedürfnissenicht genügtwerden.

Allsthk sächsischekWeine in Länder außerhalb des Bollwe-
eins findet nicht statt. ,

Die jetzigenZotlscitzeauf Wein sind befriedigend
Die kabchaltllug des bisherigen Zollkredits erscheint wün-

schenswerth, über die Kontrole desselben kann von hier aus etwas

nicht gesagt wer en, weil in Dresden keine unversteuertenLager
stattfinden.
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